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Merkblatt 
 

Werdende Mütter im Außendienst 
 
  
Dieses Merkblatt soll Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen sowie den Personalvertre-
tungen helfen, spezifische Gefährdungen werdender oder stillender Mütter bei Tätig-
keiten im Außendienst zutreffend zu beurteilen und die erforderlichen Schutzmaß-
nahmen sowie Beschäftigungsverbote bzw. –beschränkungen ausreichend zu beach-
ten. 

PFLICHTEN DES ARBEITGEBERS 
Bei der Beschäftigung werdender oder stillender Mütter hat der Arbeitgeber  
- unabhängig vom Umfang der Beschäftigung - das Gesetz zum Schutz der erwerbs-
tätigen Mutter (Mutterschutzgesetz - MuSchG -) und die Verordnung zum Schutze der 
Mütter am Arbeitsplatz zu beachten.  
 
Danach hat der Arbeitgeber insbesondere  
 
● nach Mitteilung der werdenden Mutter über ihre Schwangerschaft unverzüglich die 

zuständige Aufsichtsbehörde zu benachrichtigen (Vordrucke hierzu können abge-
rufen werden unter  
> www.rp.baden-wuerttemberg.de,  > Formulare,  > Mutterschutz) 

● die Arbeitsbedingungen der werdenden oder stillenden Mütter rechtzeitig hinsicht-
lich Art, Ausmaß und Dauer einer möglichen Gefährdung am jeweiligen Arbeits-
platz zu beurteilen,  

● die werdende oder stillende Mutter sowie die übrigen bei ihm beschäftigten Arbeit-
nehmerinnen und ggf. den Betriebs- oder Personalrat über das Ergebnis der Beur-
teilung zu unterrichten und 

● arbeitsplatzbezogen die notwendigen Maßnahmen entsprechend § 3 der Verord-
nung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz zu treffen. Falls die werdende Mut-
ter an einem Arbeitsplatz mit Gefährdungspotential weiterarbeitet, muss durch 
fachgerechte Arbeitsschutzmassnahmen, die auch von der Schwangeren ein-
gehalten werden müssen, gewährleistet sein, dass eine Gefährdung ausgeschlos-
sen ist. Falls das nicht möglich ist, muss der Arbeitsplatz entsprechend verändert, 
die Schwangere an einen anderen Arbeitsplatz umgesetzt oder von der Arbeit 
freigestellt werden. 

 
Die Gefährdungsbeurteilung gilt als rechtzeitig vorgenommen, wenn sie stattfindet, 
bevor eine Gefährdung für die Schwangere oder das ungeborene Kind eintreten 
kann. 
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Die Beurteilung ist für jede einzelne Tätigkeit vorzunehmen, bei der werdende oder 
stillende Mütter durch chemische Gefahrstoffe, biologische Arbeitsstoffe oder physi-
kalische Schadfaktoren gefährdet werden können. 
 
Zweck der Beurteilung ist es, alle Gefahren für Sicherheit und Gesundheit sowie alle 
Auswirkungen auf Schwangerschaft oder Stillzeit der betroffenen Arbeitnehmerinnen 
abzuschätzen und die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen zu bestimmen. Es wird 
empfohlen, den Betriebsarzt/die Betriebsärztin und die Sicherheitsfachkraft bei der 
Beurteilung zu beteiligen. 
 
Die Vorschriften finden auch dann Anwendung, wenn die werdende Mutter nur ge-
ringfügig beschäftigt ist. 
 

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ SCHWANGERER 

BESCHÄFTIGUNG AUF BEFÖRDERUNGSMITTELN 
Nach § 4 Abs. 1 MuSchG dürfen werdende Mütter nicht mit schweren körperlichen 
Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie schädlichen Einwir-
kungen von gesundheitsgefährdenden Stoffen oder Strahlen, von Staub, Gasen oder 
Dämpfen, von Hitze, Kälte oder Nässe, von Erschütterungen oder Lärm ausgesetzt 
sind.  
 
Bei Außendienstmitarbeiterinnen, bei denen die Fahrzeit einen erheblichen Anteil ih-
rer Beschäftigungszeit ausmacht, ist im Einzelfall zu überprüfen, ob durch Erschütte-
rungen, durch Witterungs-, Straßenzustands- oder Verkehrsverhältnisse gesund-
heitsschädliche Belastungen auftreten können, die eine Beschränkung oder Unterlas-
sung der Fahrtätigkeiten im Außendienst erforderlich machen. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fahrzeit mehr als die Hälfte der Beschäftigungszeit ausmacht. Darüber hin-
aus ist zu prüfen, ob in den Wintermonaten sehr widrige Straßenverhältnisse vorlie-
gen können und deshalb nach § 4 Abs. 2 Nr. 8 MuSchG die Fahrtätigkeit wegen der 
erhöhten Unfallgefahr unzulässig ist.  

HEBEN UND TRAGEN 
Nach § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 6 Abs. 3 MuSchG dürfen werdende und stillende Müt-
ter nicht mit schweren körperlichen Arbeiten und insbesondere nicht mit Arbeiten be-
schäftigt werden, bei denen regelmäßig (d.h. mehr als zwei- bis dreimal pro Stunde) 
Lasten von mehr als 5 kg Gewicht oder gelegentlich (weniger als zweimal pro Stunde) 
Lasten von mehr als 10 kg Gewicht ohne mechanische Hilfsmittel von Hand unter 
ergonomisch günstiger Haltung gehoben, bewegt oder befördert werden.  
 
Es ist daher darauf zu achten, dass Musterkoffer oder Unterlagen der werdenden 
Mutter die Gewichtsgrenze von 5 kg nicht übersteigen (§ 4 Abs. 2 Nr. 1).  
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BIOSTOFFE 
Mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2 bis 4 dürfen werdende Mütter nicht 
arbeiten soweit bekannt ist, dass diese Arbeitsstoffe oder durch sie im Krankheitsfall 
bedingte therapeutische Maßnahmen die Gesundheit der schwangeren Ar-
beitnehmerin und des ungeborenen Kindes gefährden (Verordnung zum Schutze der 
Mütter am Arbeitsplatz Anl. 1 Abs. A Nr. 2). 
 
Infektionskrankheiten, die durch Tröpfcheninfektion übertragen werden, können zu 
beruflich bedingten Krankheiten führen. Voraussetzung dabei ist, dass das Infektions-
risiko am Arbeitsplatz höher ist als das außerberufliche Risiko. Das Infektionsrisiko 
kann insgesamt vorübergehend erhöht sein, z. B. bei einer Epidemie (neue Influenza 
A/H1N1 oder Andere). Wenn unter solchen Umständen am Arbeitsplatz ein ver-
gleichsweise erhöhtes Infektionsrisiko für die Schwangere oder ihr Kind besteht resul-
tiert daraus ein Beschäftigungsverbot. So könnten Pharmareferentinnen durch den oft 
längeren Aufenthalt in Wartezimmern von Arztpraxen (z. B. Allgemeinmedizin, Pädiat-
rie) ggf. einer erhöhten Gefahr von Tröpfcheninfektionen ausgesetzt sein. Dies muss 
bei der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden. 

MEHRARBEIT / NACHTRUHE / SONN- UND FEIERTAGSARBEIT 
Mit Mehrarbeit über 8,5 Stunden/Tag, in der Nacht zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr 
(z. B. Abendveranstaltungen etc.) sowie an Sonn- und Feiertagen dürfen werdende 
und stillende Mütter nicht beschäftigt werden (§ 8 Abs. 1 MuSchG). 
 
Bei einer Außendienstmitarbeiterin muss die Arbeitszeit von der Abfahrt (Wohnung) 
bis zur Heimkehr gerechnet werden.  
 
Es ist nicht möglich, der werdenden Mutter die Vorgabe zu machen, eine bestimmte 
Anzahl von Kunden aufzusuchen. Die Arbeitnehmerin darf lediglich so viele Besuche 
durchführen, wie innerhalb der Arbeitszeit möglich sind.  

ARBEITSPLATZWECHSEL / FREISTELLUNG 
Ist die Umgestaltung der Arbeitsbedingungen oder ggf. der Arbeitszeiten unter Be-
rücksichtigung des Standes von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonsti-
ger gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse nicht möglich oder wegen des 
nachweislich unverhältnismäßigen Aufwandes nicht zumutbar, muss der Arbeitgeber 
die erforderlichen Maßnahmen für einen Arbeitsplatzwechsel treffen. Ist ein Arbeits-
platzwechsel nicht möglich oder nicht zumutbar, dürfen werdende oder stillende Müt-
ter so lange nicht beschäftigt werden, wie dies zum Schutze ihrer Sicherheit und Ge-
sundheit erforderlich ist. 
Auch der Wunsch der werdenden Mutter, die bisher ausgeübte Tätigkeit fortzusetzen, 
entbindet den Arbeitgeber nicht von der Pflicht zur Beachtung der Beschäfti-
gungsverbote. 
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Nach § 11 Mutterschutzgesetz ist der schwangeren Arbeitnehmerin im Falle eines 
Beschäftigungsverbotes vom Arbeitgeber mindestens der Durchschnittsverdienst der 
letzten dreizehn Wochen oder der letzten drei Monate vor Beginn des Monats, in dem 
die Schwangerschaft eingetreten ist, weiter zu gewähren, wenn die Schwangere we-
gen eines Beschäftigungsverbotes teilweise oder völlig mit der Arbeit aussetzen 
muss. 
 
Auf die Erstattungsbedingungen im Umlageverfahren der gesetzlichen Kranken-
kassen (U2-Verfahren) wird hingewiesen. Zur Erstattung ist in der Regel die Kranken-
kasse verpflichtet, bei der die Arbeitnehmerin versichert ist. 
 
 
Bei Fragen stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiter/innen des Regierungsprä-

sidiums gerne zur Verfügung. 
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